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Dieser Bescheid engeht an Sie für
GROW Colounful Ghana e.V.
33442 Herzebrock-Claeholz, Brahmsweg 14

Feststel lung
Unfang der Steuerbefreiung
Die Könpenschaft ist nach § 5 Abs. I Nn. 9 KSIG von der Körper.schaftsteuen befneit.
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewenbesteuen befrejt.
Hi nwe i se zu steuenbegünst i gten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelbar folgende
geme i nnÜtzi ge Zwecke :

- Förderung internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultun und des
Völkerverständigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr". 13 A0)

- Fönderung der Entwicklungszusammenanbeit (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 A0)
- Föndenung des büngerschaftlichen Engagements (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 25 A0)

Hi nwei s zur Ausstel I ung von Zuwenclungsbestät igungen
Die Könpenschaft ist benechtigt, für Spenden, die ihn zur Verwendung für diese Zrlrecke zugewendet
y,enden, Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorgeschniebenem Vordnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-stelIen. Die amtlichen Musten fün die AusstelIung steuer'licher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Intennet unter https://www. fonmulane-bfinv.de als ausfül jbane Fonmulare zun Verfügung.

Die Könpenschaft jst berechtigt, für' Mitgl iedsbeiträge Zuwendungsbestät igungen nach amtl ich vor.ge-
schniebenem Vondruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel len.

zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dür'fen nur ausgestellt wenden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheicles nicht 1ängen als fünf Jahne zurückiiegt. Die Fristist taggenau zu benechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwenclungsbestät igungen und fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oden grob fahr'1ässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-Iasst, dass Zuwendungen nicht zu clen in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet fÜr die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuen mil 30 %, die entgangene Gewerbesteuen pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KStc, § 9 Hn. 5 GewStG).

Hi nweise zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalentnägen, die bis zum 31.12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuenabzugnach§44aAbs.4und7Satz1Nr.1sowieAbs.4bSatz1Nr..3undAbs.10
Satz I Nr. 2 EStG die Vonlage dieses Bescheicles oden die Überlassung einer Kopie dieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Enstattung von Kapitalertnagsteuer
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nt'. 3 ESIG durch das depotfühnende Knedit-, Finanzdienstleistungs- oden
Wertpapierinstitut.

Die Vonlage dieses Beschejdes ist unzulässig, wenn die Enträge in einem r.tintschaftl ichen
Geschäftsbetnieb anfa'llen, für den die Befreiung von den Könperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annprkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuenbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsfühnung abhängt, die clen Nachprüfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
nen AußenpnÜfung - unter'liegt. Die tatsächiiche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbane Erfüilung den steuenbegünstigten Zwecke genichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig dunch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel'lung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbelicht, Venmögensübensicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung den Rück-
'I agen ) nachgew iesen werden ( § 63 A0 ) .

>>> WinGF <<< *13.311*



I

Steuennurrner 347 /5914/3747 Sei te 2

Er I äuterungen

Datenschutzhi nwei s :

Infonmationen Üben die Venarbeitung pensonenbezogener Daten in cler Steuenvenwaltung und üben Ihne
Rechte nach der Datenschutz-Grundvenondnung sowie üben Ihr'e Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte clem al lgemeinen Infonmat ionsschneiben den Finanzvenwaltung. Dieses
Infonmationsschneiben finden Sie unten www.finanzamt.de (unter den Rubnik "Datenschutz") oden
erha'l ten Sie bei Ihnem Finanzamt.

Recht sbehe I f sbe I ehr ung
Gegen diesen Fneistel lungsbescheid ist den Einspnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheicl einen Venwa'ltungsakt ändent oder
ensetzt, gegen den ein zu'lässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oden Nichtzulassungsbeschwercle anhängig ist. In diesem FalI tltincl der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsvenfahrens. Dies gi It auch, soweit sich ein
angefochtener Vonauszahlungsbescheid dunch die Jahressteuerfestsetzung enledigt.
Der Einspruch ist bei dem vonbezeichneten Finanzamt schliftlich einzureichen, diesem elektnonisch
zu übermitteln oder dort zur Niedenschrift zu erklänen.
Die Fnist für" die Einlegung eines Einspnuchs betnägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben wonden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Brief oder zustellung mittels Einschneiben dunch Ubengabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass den Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel Iung mit Zustel lungsunkunde oden mittels Einschreiben mit Rückschein oden gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag cler Bekanntgabe der Tag cler ZustelIung.
Bei Ein'legung des Einspnuchs sol I der Verwaltungsakt bezeichnet wenden, gegen den sich den
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, inwietueit der Verwaltungsakt angefochten wind. Fenner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Zu Ihner Information:
Wenn S ie beabsichtigen, einen Einspnuch e'lektronisch einzulegen, wircl empfohlen, den Einspnuch
über "Mein ELSTER' (www.elsten.de) oden jede andere Steuer-Software, die die Mö91 ichkeit des
elektnonischen Einspnuchs anbietet, zu übenmitteln.

wejtere Informat i- wertere Inrormationen 

-Öffnungszei ten :

Tel efonische Servicezei ten
fVlo. - Do. 7:OO bis 18:OO Uhr
Fr. 7:OO bis 16:OO Uhr

Senvicezeiten vor 0rt
Mo. - Mi. 7:OO bis 13:OO Uhr
Do. 7:OO bis 18:OO Uhr
Fr. 7:OO bis 12:OO Uhr'
und nach Vereinbarung

Nahverkehnsanb i ndung :

Folgen Sie der Hinweisbeschi Iclerung " Kr.eisbenufschulen,,
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